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GZ: BMI-LR2220/0416-II/BK/3.2/2015 

Wien, am 2. Juni 2015 

 
Der Abgeordnete zum Nationalrat Stefan und weitere Abgeordnete haben am 22. April 2015 

unter der Zahl 4638/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Genitalverstümmelung in Österreich" gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Ja. 

  
Zu den Fragen 2, 3 und 6: 
Sofern den Sicherheitsbehörden derartige Sachverhalte zur Kenntnis gelangen, werden die 

deliktsrelevanten Sachverhaltselemente in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren erhoben 

und der Staatsanwaltschaft das Ermittlungsergebnis berichtet.  

Gleiches gilt, wenn Ärzte in derartige Beschneidungen eingebunden sind. Darüber hinaus- 

gehende Konsequenzen für Ärzte, beispielweise die Erlassung eines Berufsverbotes, fallen 

nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für Inneres. 
 
Zu Frage 4: 
Dem Schutz von Frauen vor Gewalt in den verschiedenen Ausprägungen und Dimensionen 

wird mit großem Einsatz nachgekommen. 
Die Erkennung und Dokumentation von verschiedenen Formen von Gewalt ist gerade im 

medizinischen Bereich entscheidend; dahingehend wurde das Projekt MedPol (Medizin-
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Polizei) umgesetzt. Im Zuge dieser Kooperation des Bundesministeriums für Inneres mit der 

Österreichischen Gesellschaft für Gerichtsmedizin (ÖGGM) und der Österreichischen 

Ärztekammer (ÖÄK) wurde eine Checkliste für die Gesundheitsberufe entwickelt, die die 

Dokumentation von Verletzungen mit Verdacht auf Fremdverschulden standardisiert. Diese 

kurze, übersichtlich gestaltete Checkliste soll den untersuchenden Personen nicht nur als 

Arbeitserleichterung dienen, sondern gleichzeitig auch die Beweisführung vor Gericht 

verbessern.  
 
Zu Frage 5: 
Meinungen und Einschätzungen sind nicht Gegenstand des parlamentarischen Inter- 

pellationsrechtes. 

 
Zu den Fragen 7 und 8: 
Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres. 

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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